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Darauf wissen einstweilen weder die Regierung noch die
Kantonalbank zu antworten.

Hingegen liess der Regierungsrat keinen Zweifel dar-
tiber aufkommen, dass fiir das Neubauprojekt ein Kredit
von 100 000 Fr. zu bewilligen und auf einen Architektur-
wettbewerb «aus sachlichen, zeitlichen und finanziellen
Griinden» zum vornherein zu verzichten sei. Also wurde
schliesslich auch beschlossen, nachdem der vielleicht etwas
zu laue Befiirworter eines Wettbewerbsverfahrens wenig
Unterstlitzung gefunden hatte.

Wir halten auch diesen Entscheid fiir grundsdtzlich
verfehlt. Und zwar aus den plausiblen und praktisch erwie-
senen Griinden: dass erstens gerade in sachlicher Hinsicht
bessere Gewadhr besteht, unter einer Mehrzahl von Ent-
wiirfen eine optimale Losung zu finden, zweitens die ziel-
strebige Durchfiihrung eines Projektwettbewerbes gegeniiber
einem Entwurf im Direktauftrag keine nennenswerte
Zeiteinbusse bedingt, drittens ein Bewerber — sofern er
nicht iiberhaupt leerausgeht — fiir seine Arbeitsleistung
selbst bei gutem Erfolg stets ungeniigend entschidigt wird
und ausserdem die Kosten fiir eine Wettbewerbsveranstal-
tung nur einen verschwindend kleinen Teil der Bausumme
bedeuten. Wollte man diese Auslage scheuen, so wiirde
wirklich am falschen Ort gespart.

Ob die Regierung ihren vorgefassten Wettbewerbsver-
zicht iiberzeugend zu begriinden wiisste, sollte sie im
Herisauer Ring 1972 danach befragt werden? Wir miissen
es bezweifeln!

Schwein miisste man haben!

In sommerlicher Hitze hat ein baulustiger Inserent
in den «Glarner Nachrichten» (20. 7. 1971) 1) ein wesentlich
vereinfachtes und zugleich auch nahrhaftes Verfahren fiir
die Beschaffung von Uberbauungsideen auf dem Wettbe-
werbsweg gefunden. Kurz und biindig heisst es da:

Aufgabe: Die Uberbauung einer Baufliche von 4400 m2
in der Mehrfamilienhauszone ist zu planen.

Preise:

1. Preis: Fr. 5000.— in bar

2. Preis: 1 Gliicksschwein oder dessen Gegenwert.
Teilnahmeberechtigt ist jedermann usw.

Die Uberbauungsidee muss allerdings rasch eingegeben
sein (Frist bis 15. August!).

1) Leider auch im Inseratenteil der letzten Ausgabe der SBZ.

Umschau

Schwertransport auf Luftkissen. Kiirzlich wurden in
England die bisher wohl grossten Gegenstinde mit Hilfe
von Luftkissen transportiert. Zwei Olbehdlter von je 250 t
Gewicht und iiber 30 m Durchmesser mussten auf dem

788

Postscriptum

Selbstverstandlich kann sich die Spitze der hier fiir
das Wettbewerbswesen gebrochenen Lanze nicht gegen
jenen Architekten richten, der mit einem Vorprojekt fiir
den Herisauer Verwaltungsbau beauftragt ist. Im Gegen-
teil — wenn schon kein Wettbewerb — konnen wir es der
Sache wegen nur begriissen, diesen Entwurfsauftrag in gu-
ten Héanden zu wissen.

Kollegial besehen, erweisen sich die Verhiltnisse in
der Auftragsbeschaffung aus &ffentlichen Bauvorhaben fiir
die in den Halbkantonen Appenzell titigen Architekten
allerdings etwas zwiespiltig: einerseits sind diese Chancen
eher spirlich und wire ein Wettbewerbsverfahren unter den
Appenzeller Kollegen um so erwiinschter, anderseits schitzt
sich begreiflicherweise jeder Ansissige gliicklich, einmal
einen bedeutenderen Direktauftrag zu erhalten. Daran ldsst
sich unter den genannten Umstinden kaum etwas #ndern.
Hingegen schiene es uns einer freundeidgendssischen Ein-
stellung zu entsprechen, wenn die Teilnahmeberechtigung
in den ungleich hiufigeren Wettbewerbsveranstaltungen im
grossen Nachbarkanton St. Gallen weit mehr als bisher auch
auf die wenigen Fachleute in Inner- und Ausserrhoden er-
streckt wiirde. Es wire diese Anregung nach unserer Mei-
nung wert, von den als Auslober zustindigen Behorden zur
Kenntnis genommen, vor allem aber bei diesen von der
Sektion St. Gallen des SIA, welcher die Appenzeller SIA-
Mitglieder ebenfalls angehdren, nachhaltig unterstiitzt zu
werden. G R.

DK 725.22.009.02

Schade: Wenn man in einem Wettbewerb endlich ein-
mal handgreiflich «Schwein» haben konnte, ist man als
Mitglied einer Berufsvereinigung von ausgewiesenen Archi-
tekten (SIA, BSA, FSAI, Schweizerisches Register der Archi-
tekten und Architekten-Techniker) verpflichtet, die Ord-
nung 152 fiir Architekturwettbewerbe einzuhalten und des-
halb der schweintreibenden Fortuna im Glarnerland mit
einem Verzicht zu begegnen!

Dem Auslober aber ins Stammbuch:

«Da liegts einem Glarner im Sinn,
Zu setzen ein Schwein als Gewinn,
Fiir einen iiberbaulichen Einfall;
Um dann zu sehen im Reinfall:
Das war fiir sein Bauen ein schlechter Beginn!»
GNR

Geliande der Shell U. K. in Stanlow um 79 bzw. 126 m
verschoben werden. Zu diesem Zweck wurde um die Be-
hilter eine «Schiirze» gelegt und befestigt. Zwei Geblise
pro Behilter, je von einem Dieselmotor angetrieben, liefer-
ten die erforderliche Druckluft, um die Behilter vom Fun-
dament abzuheben. Auf dem Luftkissen schwebend, konnten
die Behidlter leicht an die neuen Standorte gezogen werden,
siehe Bild. Die Verschiebung wurde von sechs Mann in
einigen Tagen bewerkstelligt; der zweite Behdlter wurde
sogar in nur sechs Stunden an den neuen Ort gebracht. Mit
herkémmlichen Methoden waren mehrere Monate notig ge-
wesen. DK 621.1.039.002.71

Ein Olbehalter schwebt auf dem durch die biegsame «Schiirze» ab-
gegrenzten Luftkissen und wird auf den rechts sichtbaren, neuen
Standort gezogen. Im Vordergrund das fiir den zweiten Behilter
vorbereitete Fundament

Schweizerische Bauzeitung - 89, Jahrgang Heft 31 - 5. August 1971



	Schwein müsste man haben!

